
ab dem …………………………………… ehrenamtlich tätig. 

Präambel

Die Tätigkeit im Rahmen dieser Vereinbarung wird nicht zu Erwerbszwecken ausgeübt, sondern um 
sich für das Gemeinwohl einzusetzen. Bei der Vergütung handelt es sich nicht um eine adäquate 
finanzielle Gegenleistung, sondern um eine pauschalisierte Erstattung des mit der Tätigkeit 
verbundenen Aufwandes. 

Rahmenvereinbarung über Tätigkeiten im Rahmen des sog. Ehrenamtsfreibetrages 
gem. §3 Nr. 26 a EStG 

§ 1 

Herr/Frau ……………………………………………………………. 

Name…………………………………………………………………… 

Anschrift…………………………………………………………………………… 

- nachfolgend „ehrenamtliche/r Mitarbeiter/in“ genannt - 

wird für den

Sportbund DJK Würzburg e.V.

Wredestr. 23

97082 Würzburg 

- nachfolgend Auftraggeber genannt – 

Der/die ehrenamtliche/r Mitarbeiter/in erbringt für den Auftraggeber im Rahmen der
gemeinnützigen Arbeit des Auftraggebers die folgenden Aufgaben/Tätigkeiten (Anmerkung:
Tätigkeiten in der Vermögensverwaltung oder im wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb wie z.B. Speisen-
und Getränkeverkauf Sponsorenbetreuung sind nicht begünstigt): 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Ehrenamtsvereinbarung 



……………………………………………….
Datum und Unterschrift
Auftraggeber

………………………………………….
Datum und Unterschrift 
ehrenamtliche/r Mitarbeiter/in 

Die Tätigkeiten werden ehrenhalber, also unentgeltlich übernommen. Der/die Mitarbeiter/in ist
verpflichtet, den zeitlichen Umfang seiner/ihrer Tätigkeit für den Auftraggeber schriftlich zu erfassen
und die Aufstellung als Nachweis für die erbrachten Tätigkeiten am Ende eines jeden Quartals in der
Geschäftsstelle vorzulegen.
Diese Vereinbarung begründet kein arbeitsrechtliches Verhältnis. Es ergeben sich keine Ansprüche
auf Übernahme in ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis. 

§2 Der/die ehrenamtliche/r Mitarbeiter/in wird darauf hingewiesen, dass Einnahmen aus 
ehrenamtlichen Tätigkeiten nur bis zur Höhe von insgesamt 960 Euro im Kalenderjahr steuerfrei und 
in der Sozialversicherung nicht beitrags- und meldepflichtig sind. 
Anmerkung: Der Ehrenamtsfreibetrag gem. §3 Nr. 26a EStG kann nur insgesamt pro Kalenderjahr in 
dieser Höhe geltend gemacht werden. Einnahmen aus mehreren ehrenamtlichen Tätigkeiten sind 
zusammenzurechnen. 

§ 3 
Der/Die ehrenamtliche Mitarbeiter/in erklärt mit seiner/ihrer Unterschrift, dass seine/ihre Angaben 
im Zusammenhang mit der ehrenamtlichen Tätigkeit der Wahrheit entsprechen und verpflichtet sich, 
dem Sportbund DJK Würzburg e.V. Änderungen unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Falsche Angaben 
oder Verstöße können Schadensersatzansprüche auslösen. 
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